
Bekanntmachung 
 
Radschnellverbindung Mannheim – Weinheim, Teilabschnitt von Feudenheimer  
Straße bis Völklinger Straße einschließlich Anbindungsweg Vogelstang und Wallstadt 
 
Auf Veranlassung des Regierungspräsidiums Karlsruhe wird Folgendes bekannt ge-
geben: 
 
1. Die Vorhabenträgerin, die Stadt Mannheim, vertreten durch die Bundesgarten-

schau Mannheim 2023 gGmbH, hat die Planfeststellung nach dem 
Straßengesetz für Baden-Württemberg (StrG) für folgendes Bauvorhaben 
beantragt: 

 
Neubau der Radschnellverbindung Mannheim – Viernheim – Weinheim, Teilab-
schnitt Feudenheimer Straße bis Völklinger Straße, einschließlich Errichtung ei-
ner Erdrampe sowie eines Brückenbauwerks („Au-Steg“) zur Überquerung der 
Straße „Am Aubuckel“, sowie Bau eines Anbindungsweges nach Vogelstang und 
Wallstadt, einschließlich Errichtung einer Geh- und Radwegbrücke über die Su-
detenstraße und Anpassungsmaßnahmen an der Fahrleitungsanlage der rnv. 

 
2. Das Regierungspräsidium Karlsruhe hat festgestellt, dass für das Vorhaben eine 

Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung besteht. 
 
3. Die Planunterlagen liegen in der Zeit vom 13.01.2020 bis einschließlich 

12.02.2020 während der Dienststunden im Bürgermeisteramt der Stadt Mann-
heim, Beratungszentrum Bauen und Umwelt, Erdgeschoss, Collinistr. 1, 68161 
Mannheim zur Einsicht aus. 

 
4. Jeder, dessen Belange durch eine Zulassungsentscheidung berührt werden, so-

wie Vereinigungen, deren satzungsmäßiger Aufgabenbereich durch eine Zulas-
sungsentscheidung berührt wird, darunter Vereinigungen zur Förderung des 
Umweltschutzes (Vereinigungen), können  

 
bis einschließlich 12.03.2020 

 
 schriftlich oder zur Niederschrift beim Regierungspräsidium Karlsruhe, Schloss-

platz 1-3, 76131 Karlsruhe oder beim Bürgermeisteramt der Stadt Mannheim, 
Fachbereich Grünflächen und Umwelt, Collinistr. 1, 68161 Mannheim Einwen-
dungen gegen den Plan erheben oder sich zu den Umweltauswirkungen des 
Vorhabens äußern (Äußerungsfrist). 

 
 Mit dem Ablauf der Äußerungsfrist sind für das Verfahren über die Zulässigkeit 

des Vorhabens alle Einwendungen und Äußerungen ausgeschlossen, die nicht 
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen.  

 
 Es wird gebeten, auf schriftlichen Äußerungen die volle Anschrift, das Aktenzei-

chen „17-0513.2-G. Mannheim/13“ sowie ggf. die Flurstücknummer(n) der be-
troffenen Grundstücke anzugeben. 

 
 Einwendungen und Äußerungen werden dem Vorhabenträger und den von ihm 

Beauftragten zur Verfügung gestellt, um eine Erwiderung zu ermöglichen. Auf 



Verlangen des Einwenders werden dessen Namen und Anschrift vor der Weiter-
gabe der Einwendung unkenntlich gemacht, wenn diese Angaben zur ordnungs-
gemäßen Durchführung des Verfahrens nicht erforderlich sind. 

 
5. Für das Verfahren und die Zulassungsentscheidung ist das Regierungspräsidium 

Karlsruhe, Schlossplatz 1-3, 76131 Karlsruhe, zuständig. 
 
 Es kann das Vorhaben ggf. mit Nebenbestimmungen – beispielsweise Schutz-

vorkehrungen – zulassen (Planfeststellungsbeschluss) oder den Antrag ableh-
nen. 

 
6. Zu dem Vorhaben liegen ein UVP-Bericht und weitere entscheidungserhebliche 

Berichte und Empfehlungen vor: 
 

 Landschaftspflegerischer Begleitplan 

 Artenschutzverträglichkeitsuntersuchung 

 Bestands- und Konfliktpläne 

 Maßnahmenpläne 

 Machbarkeitsstudien, Potenzialanalysen sowie Variantenvergleiche 
 
7. Nach Ablauf der Äußerungsfrist werden rechtzeitige Einwendungen und Äuße-

rungen zu dem Plan mit dem Träger des Vorhabens, den Behörden, den Be-
troffenen, den Vereinigungen sowie denjenigen, die sich geäußert haben, gege-
benenfalls in einem Termin mündlich erörtert, der mindestens eine Woche vorher 
ortsüblich bekannt gemacht wird. Die Behörden, der Vorhabenträger, die Verei-
nigungen und diejenigen, die Äußerungen abgegeben haben, werden von die-
sem Termin gesondert benachrichtigt. Sind mehr als 50 Benachrichtigungen vor-
zunehmen, können diese Benachrichtigungen durch öffentliche Bekanntmachung 
ersetzt werden. Bei Ausbleiben eines Beteiligten kann auch ohne ihn verhandelt 
werden. 

 
8. Der Planfeststellungsbeschluss ist dem Träger des Vorhabens und denjenigen, 

über deren Einwendungen und Äußerungen entschieden worden ist, zuzustellen. 
Sind mehr als 50 Zustellungen vorzunehmen, so können diese Zustellungen 
durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden. 

 
9. Hinweis: 
 Vom Beginn der Auslegung des Planes an können eine Veränderungssperre und 

Anbaubeschränkungen entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen in Kraft 
treten. 

 
10. Diese Bekanntmachung sowie die zur Einsicht ausgelegten Planunterlagen sind 

auch auf der Internetseite des Regierungspräsidiums Karlsruhe www.rp-
karlsruhe.de unter dem Beteiligungsportal, Rubrik Verkehr/Infrastruktur – Aktuelle 
Planfeststellungsverfahren und im UVP-Portal www.uvp-verbund.de/bw zugäng-
lich gemacht. 

 Maßgeblich ist allerdings der Inhalt der zur Einsicht bei o.g. Bürgermeisteramt 
der Stadt Mannheim ausgelegten Unterlagen. 

 
11. Zur Verarbeitung personenbezogener Daten, insbesondere deren Weitergabe an 

den Vorhabenträger im Rahmen des Verfahrens, wird auf die Datenschutzerklä-

http://www.rp-karlsruhe.de/
http://www.rp-karlsruhe.de/
http://www.uvp-verbund.de/bw


rung verwiesen. Diese kann unter https://rp.baden-
wuerttemberg.de/Documents/Datenschutzerklaerung_RPen.pdf abgerufen wer-
den. 

 
Im Auftrag 
 
Stadtverwaltung Mannheim 
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